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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet „Wohnmobil-

stellplatz Edertal-Rehbach" mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan (§ 12 BauGB) 

will die Gemeinde Edertal die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines 

Wohnmobilstellplatzes am Edersee im Ortsteil Rehbach schaffen. 

Der zu Hemfurth-Edersee gehörende, unmittelbar am Edersee gelegene Ortsteil Rehbach ist 

mit dem Wochenendhausgebiet, den Campingplätzen, dem Strandbad und den Anlegestel-

len insbesondere durch seine Funktion für Freizeit, Erholung und Tourismus geprägt. Er wird 

im Norden und Westen durch den Edersee begrenzt. Im Süden beginnt mit den Waldflächen 

südlich der K 35 sogleich der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Rehbach liegt unmittelbar 

am Radwandeiweg „Ederseerundweg". Zwischen Hemfurth-Edersee und Rehbach befinden 

sich direkt oberhalb des Edersees zudem eine Reihe touristischer Attraktionen wie der Klet-

terpark Edersee, der Baumkronenweg Edersee sowie der Wildtier-Park Edersee. Vom Orts-

teil Edersee aus besteht ein direkter Zugang zur Staumauer mit Info-Point. Hier befinden sich 

außerdem eine Anlegestelle der Edersee-Schifffahrt sowie der Aquapark Edersee. In Hem-

furth kann das Sperrmauer Museum Edersee besucht werden. 

Angesichts dieses Angebots soll mit dem Wohnmobilstellplatz die touristische Infrastruktur 

für Übernachtungsgäste gestärkt werden. 

Die geänderte Gesetzeslage durch die sogenannte "kleine Artenschutznovelle" im Rahmen 

der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2007 erfordert 

seither bei der Vorhabenszulassung die Beachtung und fachliche Auseinandersetzung mit 

den artenschutzrechtlichen Vorgaben. Nach dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prü-

fung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung Dezember 2015) ist ein artenschutzrechtlicher Beitrag 

immer dann erforderlich, "wenn es bei Vorhaben und Plänen begründete Hinweise gibt, dass 

nach europäischem Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden kön-

nen". Aus diesem Grund ist bei oben genanntem Projekt eine Einschätzung zu den arten-

schutzrechtlichen Belangen nötig und auch von der Naturschutzbehörde gefordert. Hierbei 

ist die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vorzunehmen. Im Fol-

genden sind die Ergebnisse der Untersuchung und die Schlussfolgerungen dargestellt. 

Die unten aufgeführten Aussagen basieren auf den durchgeführten Kartierdurchgängen (vgl. 

Tab. 1). Erfasst wurden neben dem Projektgebiet alle im direkten Umfeld vorhandenen Bio-

tope. Für Vogelarten wie die Wachtel und für die Artengruppe der Fledermäuse wurde auch 

ein Abend- / Nachtbegang durchgeführt. 

 

Tab. 1: Erfassungstermine 

Durchgang Termin Inhalte 

1 08.11.18 Ortstermin mit Biotoperfassung und Poten-
tialabschätzung zum Artenschutz 

2 09.04.19 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 
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Durchgang Termin Inhalte 

3 19.04.19 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 

4 03.05.19 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 

5 22.05.19 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 

6 13.06.19 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 
(Abend- / Nachttour) 

 

2. DATENGRUNDLAGE UND UNTERSUCHUNGSGEBIET 

2.1 ZU BEHANDELNDE ARTEN / ARTENGRUPPEN 

Folgende Arten/Artengruppen wurden auf Basis der o.g. Datengrundlagen im Zusammen-

hang mit dem Artenschutz als möglicherweise beeinträchtigt herausgearbeitet: 

• Säugetiere (hier v.a. Fledermäuse, Haselmaus und Wildkatze) 

• Vögel 

• Amphibien und Reptilien 

• Tagfalter (v.a. die Ameisenbläulinge) 

 

Für alle weiteren FFH-Anhang-IV-Arten der Artengruppen 

• Säugetiere (außer den oben genannten) 

• alle weiteren Insektengruppen, Mollusken und weitere Wirbellose 

• sowie der Artengruppen Pflanzen, Moose und Flechten 

 

existieren im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Habitate oder es existieren keine Hin-

wiese auf entsprechende Vorkommen. Deshalb kann eine Betroffenheit für diese Arten aus-

geschlossen werden. Diese Arten/Artengruppen müssen im Rahmen der Artenschutzbear-

beitung nicht weiter behandelt werden. Der „Leitfaden Artenschutz in Hessen“ sagt zu diesen 

aus, dass sie – wenn nötig – aber im Rahmen der Eingriffsregelung beachtet werden müs-

sen. Im Rahmen der Erfassungsarbeiten konnten jedoch keine Hinweise auf relevante Arten 

dieser Artengruppen gefunden werden. 

 

2.2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Der Geltungsbereich befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Rehbach zwischen der 

Straße „Am Rehbach" im Süden und dem Rehbach mit dem im Mündungsbereich gelegenen 

Fischteich im Norden. Im Westen grenzt das Plangebiet unmittelbar an den hier vorhande-

nen Siedlungsrand, während die südliche Grenze des Geltungsbereiches entlang des öffent-
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lichen Parkplatzes verläuft. Die östliche Grenze des Geltungsbereiches wird durch eine pa-

rallel zur hier vorhandenen Wegeparzelle verlaufenden Linie von der Rehbachquerung der 

Straße „Am Eschelsberg" zur Straße „Am Rehbach" in Höhe der Einmündung der „Wolfsgas-

se" gebildet. Der Geltungsbereich befindet sich in der Flur 9 der Gemarkung Hemfurth-

Edersee. Mit einer Größe von insgesamt ca. 2,7 ha umfasst er die Flurstücke 8/1, 10/1, 47/1, 

4, 5, 68/9 und 89/9 vollständig sowie die Flurstücke 12/1, 17/1, 13, 15 und 16 teilweise (diese 

Flurstücke werden jeweils entlang ihrer westlichen Grenze mit einer Breite von ca. 5 m in 

den Geltungsbereich einbezogen). 

Das Projektgebiet setzt sich aus folgenden Biotopen zusammen: 

• intensiv genutzte Ackerfläche (Hauptanteil) 
• nur mäßig intensiv genutztes Grünland (nur kleinflächig) 
• Gehölzzug am Nordrand des Plangebietes inkl. gehölzbestandenem Bachlauf des 

Rehbaches 
• vorhandener WoMo-Stellplatz 

Nach der vorliegenden Planung (Mai 2018) wird in den Nordrand des Plangebietes mit Bach-

lauf und Gehölzen nicht eingegriffen. Es werden nur einzelne gepflanzte Jungbäume (Esche, 

Erle) zwischen der Zuführungsstraße „Am Eschelsberg“ und dem jetzigen Stellplatz entfernt. 

Da in diesem Bereich schon ein Wohnmobil-Stellplatz existiert, dürfte auch die Störungssitu-

ation nach Umsetzung der Erweiterung nicht erheblich verändert sein. Vom Vorhaben betrof-

fen sind somit nur die o.g. Acker- und in geringem Umfang Grünlandflächen. 

 

 Abb. 1: Projektgebiet: Lage im Raum 
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 Abb. 2: Geltungsbereich des BPlans 

 

 

 Abb. 3: BPlan (Stand Mai 2018) 
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3. EINSCHÄTZUNG ZUM ARTENSCHUTZ 

Auf Basis der vorliegenden Daten sind folgende Aussagen zu treffen. 

3.1 FLEDERMÄUSE 

Hier sind die entsprechenden Arten des Halboffenlandes bzw. Siedlungsrandes wie die 

Zwerg-, Mückenfledermaus und die Breitflügelfledermaus aber auch Arten aus den umge-

benden Wäldern bzw. Feldgehölzen wie z.B. Abendsegler und verschiedene Myotis-Arten zu 

erwarten gewesen und auch nachgewiesen worden. Auch die am Edersee nachgewiesene 

Wasserfledermaus querte den Untersuchungsraum. Die vorkommenden Fledermäuse nut-

zen das Plangebiet aber wohl nur zur Nahrungssuche. In den Gehölzen/Baumhecken des 

Plangebietes wurden keine Hinweise auf reale bzw. potenzielle Quartiere gefunden, zumal 

diese Strukturen vom geplanten Vorhaben nicht betroffen sein werden. Für die Nutzungsform 

als Nahrungsraum kann das Projekt als unkritisch angesehen werden, v.a. da die vorhande-

nen Gehölzstrukturen nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden und somit diese regelmäßig 

zur Jagd genutzten Leitlinien erhalten werden. In diesem Zusammenhang ist es von Be-

deutung, dass die Beleuchtung des Platzes bodenorientiert ist – eine Beleuchtung 

nach „oben“ insbesondere in Richtung der regelmäßig zur Jagd genutzten Gewässer-

biotope muss unterbleiben. 

Die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände kann für die Artengruppe der 

Fledermäuse bei Beachtung der genannten Maßnahmen durchgängig mit nein beant-

wortet werden. 

 

3.2 HASELMAUS UND WILDKATZE 

Es konnten trotz intensiver Nachsuche keine Hinweise auf die Haselmaus im Plangebiet 

gefunden werden. In den umgebenden Waldbeständen kann zwar von einem Vorkommen 

ausgegangen werden. Diese werden aber vom Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Aus Sicht dieser Art ist das Projekt als unkritisch anzusehen. 

Für die Wildkatze, die den Planungsraum eventuell als Streifgebiet nutzt, kann v.a. auf 

Grund der ortsnahen Lage der Eingriffsfläche von einer nicht erheblichen Störung ausge-

gangen werden. 

Aus Sicht dieser Art ist das Projekt als unkritisch anzusehen. 
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3.3 VÖGEL 

Hier sind hauptsächlich im Halboffenland vorkommende Arten wie z.B. Amsel, Dorngrasmü-

cke, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Star, Stieglitz und verschiedene 

Meisenarten sowohl als Brutvogel als auch als nahrungssuchende Tiere nachgewiesen wor-

den. Aber auch Siedlungsarten wie der Hausrotschwanz konnten gefunden werden. Explizite 

Offenlandarten wie z.B. die Feldlerche wurden keine nachgewiesen. 

Für alle Arten, die den Planungsraum zur Nahrungssuche nutzen, ist v.a. auf Grund der in 

der Umgebung vorhandenen alternativen Biotopflächen grundsätzlich ein Ausweichen mög-

lich. Zumal für weniger scheue Arten eine Nahrungssuche auch nach der Umsetzung der 

o.g. Planung in Teilbereichen des Planungsraumes (Grünstreifen, geplante Gehölzstreifen) 

weiter möglich sein wird. Um die Scheuchwirkung des Stellplatzbetriebes in die zur Nah-

rungssuche genutzten Offenlandflächen hinein zu minimieren, muss die am Ostrand 

des Plangebietes vorgesehene Gehölzbepflanzung mindestens dreireihig als dichte 

Baumhecke ausgebildet sein. In diesem Zusammenhang sollte auch eine veränderte ver-

kehrliche Anbindung des Baumkronenpfades angestrebt werden. Eine adäquate Verlagerung 

heraus aus der offenen Feldflur würde die Störungssituation, für die im gesamten Offenland 

östlich von Rehbach Nahrung suchenden Vogelarten erheblich verbessern. 

Ein artenschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf ergibt sich also für diese Arten nicht. Gleiches 

gilt auch für Arten, die im freien Luftraum jagen bzw. für unregelmäßig den Planungsraum 

nutzende Greifvogelarten wie z.B. den Rotmilan, v.a. da der Eingriff nur sehr geringfügig 

Grünland beansprucht. 

Für Gehölzbrüter ist auf Grund der Schonung nahezu aller im Plangebiet vorhandenen Ge-

hölze ebenso von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. Zumal die aktuelle Stö-

rungssituation der im Plangebiet vorhandenen bzw. angrenzenden Gehölzstreifen sich ge-

genüber der aktuellen schon jetzt im Bereich des vorhandenen Stellplatzes vorhandenen 

Nutzung kaum ändern wird. Ein artenschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf ergibt sich also 

auch für diese Arten nicht. 

Für Offenlandarten (z.B. die Feldlerche und Wachtel) ist das Projekt aufgrund des Fehlens 

entsprechender Vorkommen als unkritisch zu betrachten. 

Da die Erweiterungsflächen des Stellplatzes einen größeren Abstand zu den nördlich des 

Plangebietes vorkommenden Gewässerbiotopen haben, wird von einer geringen zusätzli-

chen Beeinträchtigung der dort vorkommenden Wasservögeln ausgegangen. Auch in die-

sem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass die Beleuchtung des Platzes boden-

orientiert ist – eine Beleuchtung nach „oben“ insbesondere in Richtung der Gewäs-

serbiotope muss vermieden werden. 

Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände bei 

Beachtung der genannten Maßnahmen für die Avifauna durchgängig mit nein beant-

wortet werden. 
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Tab. 1: Im Plangebiet vorkommende Vogelarten 

Deutscher Artname Status BNatSchG VS-RL RL H RL D EHZ in Hessen 

Amsel B §    grün 

Bachstelze Ng §    grün 

Blaumeise B §    grün 

Buchfink NB §    grün 

Dohle Ng §    gelb 

Dorngrasmücke NB §    grün 

Elster Ng §    grün 

Feldsperling Ng §  V V gelb 

Goldammer B §  V V gelb 

Graureiher Ng §    gelb 

Grünspecht Ng §    grün 

Haussperling Ng §  V V gelb 

Hausrotschwanz Ng §    grün 

Kleiber NB §    grün 

Heckenbraunelle B §    grün 

Klappergrasmücke B §  V  gelb 

Kohlmeise B §    grün 

Mäusebussard Ng §§    grün 

Mönchsgrasmücke B §    grün 

Rabenkrähe Ng §    grün 

Ringeltaube Ng §    grün 

Rotkehlchen B §    grün 

Rotmilan Ng §§ I V  gelb 

Schwarzmilan Ng §§ I V  gelb 

Singdrossel NB §    grün 

Star Ng §    grün 

Stieglitz NB §  V  gelb 

Sumpfmeise NB §    grün 

Turmfalke Ng §§    grün 

Wacholderdrossel Ng §    gelb 

Wintergoldhähnchen NB §    grün 

Zaunkönig NB §    grün 

Zilpzalp NB §    grün 

Status des Vorkommens: B = Brutvogel (Brutnachweis bzw. -verdacht); NB = in direkten Nachbarbiotopen brü-

tend und im Plangebiet Ng;  Ng = Nahrungsgast;  Dz = Durchzügler;  Üf = nur überfliegend festgestellt. 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt. Status nach VS-RL (Vo-

gelschutzrichtlinie 79/409/EWG): I = Art des Anhangs I, Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der Vogel-

schutzrichtlinie.  

RL H = Rote Liste Hessen (VSW-FFM 2014); RL D = Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2015). EHZ = 
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Erhaltungszustand von Vogelarten in Hessen (VSW-FFM 2014): grün = günstig, gelb = ungünstig-unzureichend, 

rot = ungünstig-schlecht. Fettgedruckte Arten: planungsrelevante Brutvogelarten. 

 

Grundsätzlich sollten die nachgewiesenen Vogelarten des Halboffenlandes wie z.B. 

Dorngrasmücke und Grünspecht durch entsprechend angepasste Gestaltungsmaß-

nahmen (v.a. Etablierung von arten- bzw. blütenreichen Grün- und Gehölzstreifen) ge-

fördert werden (vgl. Abb. A 4). Dies wirkt sich auch auf im Bereich des Plangebietes 

jagende Greifvogelarten wie den Rotmilan positiv aus. 

 

3.4 AMPHIBIEN UND REPTILIEN 

Es konnten trotz intensiver Nachsuche keine Hinweise auf artenschutzrelevante Amphibien- 

bzw. Reptilienarten im Projektgebiet gefunden werden. Die im nördlich angrenzenden Fisch-

teich bzw. im Edersee vorkommenden Arten wie z.B. Erdkröte, Teich- und Bergmolch und 

entsprechende Grünfroscharten sowie Ringelnatter können als vom Vorhaben nicht betroffen 

eingestuft werden. Entsprechende größere Wanderbewegungen werden sich i.d.R. in Rich-

tung des Waldbestandes im Norden orientieren. Eine Amphibienwanderproblematik auf dem 

jetzt schon vorhandenen Stellplatz soll es laut regelmäßig dort campenden Nutzern nicht 

geben. 

Aus Sicht der Artengruppen der Amphibien und Reptilien ist das Projekt als unkritisch 

anzusehen.  

 

3.5 WEITERE RELEVANTE ARTEN 

Es konnten keine Hinweise auf weitere im Artenschutz relevante Arten gefunden wer-

den. Insbesondere wurde dabei auf ein mögliches Vorkommen von Wiesenknopf-

Ameisenbläulingen geachtet. Die Raupennährpflanze Wiesenknopf wurde zwar in geringen 

Stückzahlen u.a. im betroffenen Grünland gefunden, die Bestände sind aber in nicht adäqua-

ter Weise genutzt, sodass eine Entwicklung der Art vor Ort ausgeschlossen werden kann. 

Aus Sicht der aufgeführten Artengruppen ist das Projekt als unkritisch anzusehen.  

 

Da der Bachlauf des Rehbaches nicht vom Vorhaben betroffen ist, kann auch dessen Fauna 

(Fische, Libellen) als nicht beeinträchtigt eingestuft werden. Eine gesonderte Erfassung wur-

de aus diesem Grund nicht durchgeführt. 

 

Auffällig war aber eine recht artenreiche Insektenfauna, insbesondere die mageren blüten-

reichen Böschungen und die extensiveren Frisch- und Feuchtwiesen in der Umgebung des 

Plangebietes sind in diesem Zusammenhang für Schmetterlinge (u.a. Schachbrettfalter, 
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Kleiner Feuerfalter und Hauhechel-Bläuling) aber auch für Heuschrecken (u.a. Goldschrecke 

und Sumpfschrecke) von Bedeutung. Dieser Tatsache sollte Rechnung getragen werden, 

indem die im Plangebiet vorhandenen ungebundenen Freiflächen z.B. die zwischen 

den Stellplatzreihen vorhandenen Böschungen so begrünt und gepflegt werden, dass 

eine blüten- und artenreiche Vegetation entstehen kann. Beispielhaft sind die Böschun-

gen am südlich gelegenen PKW-Stellplatz und der südliche Wegrand der „Straße am 

Eschelsberg genannt (s. Abb. A4). 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

Aus den oben genannten Erläuterungen ergibt sich für den Artenschutz folgendes Ergebnis: 

 

• Fledermäuse: Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbots-

tatbestände bei Beachtung der genannten Maßnahmen durchgängig mit nein beant-
wortet werden. 

• Haselmaus und Wildkatze: Aus Sicht dieser beiden Arten ist das Projekt als unkri-
tisch anzusehen. 

• Avifauna: Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbe-
stände bei Beachtung der genannten Maßnahmen durchgängig mit nein beantwortet 
werden. Grundsätzlich sollten aber die Arten des Halboffenlandes durch entspre-
chende Maßnahmen wie das Etablierung von arten- bzw. blütenreichen Grün- und 
Gehölzstreifen gefördert werden. 

• Amphibien und Reptilien: Aus Sicht der artenschutzrelevanten Arten dieser Arten-
gruppen ist das Projekt als unkritisch anzusehen. 

• weitere relevante Arten: Es konnten keine Hinweise auf weitere im Artenschutz re-
levante Arten gefunden werden. Grundsätzlich sollte aber der Artenreichtum an In-
sekten durch entsprechende Maßnahmen wie das Etablierung von arten- bzw. blüten-
reichen Grün- und Gehölzstreifen gefördert werden. 
 

Mit den vorliegenden Erläuterungen werden die artenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. mit § 44 Abs. 5 BNatSchG für das o.g. Projekt abgearbeitet. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für alle geprüf-

ten Arten/Artengruppen auf Grundlage der o.g. Beschreibung der geplanten Eingriffe 

ausgeschlossen werden. 

Da keine Verbotstatbestände eintreten, ist eine Prüfung der Ausnahmevorrausetzungen ge-

mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht notwendig. 

 

Aufgestellt, Spangenberg, den 02. Juli 2019 

 

Torsten Cloos 
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6. BILDERANHANG 

 

A 1: Überblick – betroffene Ackerfläche 

 

A 2: Überblick – betroffener Wiesenstreifen 
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A 3: Im Hintergrund: jetziger Stellplatz mit angrenzendem Gehölzstreifen 

 

A 4: beispielhafter Grünstreifen – aktuell am südlich gelegenen Parkplatz vorhanden 

 


